
2. Änderung 

der Gebührenordnung und des Gebührentarifes  

der Musikschule der Gemeinde Kalletal 

vom 17.11.2015 

 

 

Die Gebührenordnung und der Gebührentarif der Musikschule der Gemeinde Kalletal vom 18. 

Juni 1998 – zuletzt geändert durch die 1. Änderung vom 29.11.2007 wird aufgrund des 

Beschlusses des Rates vom 29.10.2015 wie folgt geändert: 

 

 

§ 1 

 

Der Gebührentarif zur Gebührenordnung für die Musikschule der Gemeinde Kalletal wird wie 

folgt neu gefasst: 

 

 Pro Schüler bei folgenden Unterrichtseinheiten jährlich 

€ 

vierteljährlich 

€ 

monatlic

h 

€ 

1. Musikalische Früherziehung und musikalische 

Grundausbildung 

75 Minuten 

 

 

276,00 

 

 

69,00 

 

 

23,00 

2. Instrumental- und Vokalunterricht 

a) 45 Min. Einzelunterricht 

b) 30 Min. Einzelunterricht 

c) 45 Min. Gruppe mit 2 Schülern 

d) 30 Min. Gruppe mit 2 Schülern 

e) 45 Min. Gruppe mit 3 Schülern 

f) 60 Min. Gruppe mit 4 Schülern und mehr 

 

720,00 

552,00 

468,00 

360,00 

360,00 

360,00 

 

180,00 

138,00 

117,00 

90,00 

90,00 

90,00 

 

60,00 

46,00 

39,00 

30,00 

30,00 

30,00 

3. Ergänzungsunterricht 45 Minuten 

für Instrumental- und Vokalschüler der Musikschule 

für sonstige Teilnehmer 

 

120,00 

180,00 

 

30,00 

45,00 

 

10,00 

15,00 

4. Orchester, Chor, Spielkreise, Kammermusik 

 

gebührenfrei 

5. Workshop / Projekte 

 

wird im Einzelfall festgesetzt 

6. Für Mietinstrumente 

a) mit einem Anschaffungswert unter 250,00 € 

b) mit einem Anschaffungswert von 250,00-500,00 € 

c) mit einem Anschaffungswert über 500,00 € 

d) ab dem 2. Ausleihjahr wird ein jährlicher Aufschlag 

von 50% der Ausgangsgebühr erhoben 

 

48,00  

72,00  

108,00  

 

12,00  

18,00  

27,00  

 

4,00 

6,00 

9,00 

7. Erwachsene entrichten auf die o.g. Tarife jeweils einen Aufschlag von 20% 

 

8.  Mit Ausnahme der musikalischen Früherziehung, der musikalischen Grundausbildung und des 

Ergänzungsunterrichtes beträgt die Mindestgebühr 15,00 € pro Monat 

 

 

 

§ 2 

 

Die Änderung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 

 



Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende 2. Änderung der Gebührenordnung und des Gebührentarifes der Musikschule der 

Gemeinde Kalletal vom 17.11.2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 

14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass 

gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 

Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätzlich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – 

Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden auf der Internetseite der Gemeinde 

Kalletal unter www.kalletal.de Rubrik Bekanntmachungen zugänglich gemacht. 

Kalletal, den 17.11.2015 

Gemeinde Kalletal  
Der Bürgermeister 
In Vertretung  
 
 
 
 
Mario Hecker 

 

http://www.kalletal.de/

